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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1954

Norm

EO §381 Z2 D

Rechtssatz

Der Schaden, der durch widerrechtliches Befahren eines fremden Grundes entsteht, ist in seiner Höhe leicht

bestimmbar und in Geld zu ersetzen. Unwiderbringlichkeit läge nur bei behaupteter Zahlungsunfähigkeit des Gegners

vor.
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